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NEKROLOG - NOS MORTS

Alt Oberforstinspektor Albert Schlatter -f-

Alt Oberforstinspektor A.Schlatter ist am 7. Juni 1968 nach kurzem Leiden im
Bezirksspital Aigle verschieden. Geboren am 10. Juni 1891 in Zürich, besuchte er
daselbst die Primär- und Mittelschule, um sich dann an der Forstabteilung der
ETH zu immatrikulieren. Nach bestandener Diplomprüfung absolvierte er seine
Praxis in Murten und Celerina, um im Frühjahr 1916 sein Staatsexamen zu be-
stehen. Hierauf betätigte er sich zunächst als Forsteinriditer in den Kantonen
Freiburg und Waadt. Im Juli 1917 berief ihn Oberforstinspektor Décoppet in die
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kriegswirtschaftliche Organisation, der die Versorgung des Landes mit Nutz- und
Brennholz übertragen war.

Auf 1. Januar 1919 ernannte der Staatsrat des Kantons Waadt Forstingenieur
Schlatter zum Oberförster des Kreises Aigle, den er während 11 Jahren betreute.
Im Januar 1930 wählte ihn der Bundesrat zum eidgenössischen Forstinspektor. Sein

Inspektionskreis umfaßte die Kantone Graubünden, Glarus, St. Gallen, Appenzell-
Außerrhoden und -Innerrhoden. Während 22 Jahren war er in diesen Kantonen
der erfahrene Berater des kantonalen Forstpersonals auf dem Gebiete des Ver-
bauungs- und .Aufforstungswesens und der Walderschließung. Es gibt wohl kein
Tal in seinem Inspektionskreis, das er in diesen Jahren nicht zwecks Beurteilung
irgendeines Projektes besucht hat.

Während des Zweiten Weltkrieges wurde Forstinspektor Schlatter zu seinen
ordentlichen Aufgaben auch noch die Funktion des Stellvertreters des Chefs der
Sektion Holz des Kriegs-Industrie- und -Arbeitsamtes übertragen, welcher die Lan-
desversorgung mit Holz oblag.

Nach dem Tode von Oberforstinspektor Dr. Heß übertrug der Bundesrat Herrn
Schlatter das verantwortungsvolle Amt des eidgenössischen Oberforstinspektors.
Leider konnte er dieses nur während dreier Jahre versehen, da ihn sein Gesund-
heitszustand zwang, auf Ende Oktober 1954 seinen Rücktritt zu nehmen. Er kehrte
in den ihm während seiner Kreisförsterzeit liebgewordenen Kanton Waadt zurück,
der die Heimat seiner Gattin ist.

Oberforstinspektor Schlatter war 1953 zum Präsidenten der Europäischen Forst-
kommission der FAO gewählt worden, doch mußte er auch von diesem Amt aus

Gesundheitsgründen vorzeitig zurücktreten.
Das Amt des Oberforstinspektors ist mit einer Reihe von zusätzlichen Aufgaben

und Verpflichtungen verbunden, namentlich mit dem Vorsitz oder der Mitglied-
schaft zahlreicher Kommissionen. Eine dieser Aufgaben, denen er sich noch nach
seinem Rücktritt vom Amte widmen konnte, war der Vorsitz der eidgenössischen
Nationalparkkommission, den er von 1951 bis Ende 1960 innehatte. Es war die
bewegte Zeit des «Kampfes um den Spöl», während der er die oft nicht leichten Ver-
handlungen mit den sogenannten Parkgemeinden führte und den neuen Bundes-
beschluß betreffend den Nationalpark vorbereitete, der am 7. Oktober 1959 vom
Parlament genehmigt wurde. Trotz manchen Schwierigkeiten und Anfechtungen ist
es Herrn Schlatter gelungen, dieses Werk zu einem guten Ende zu führen. Wenn
der Nationalpark heute eine neue und klare Rechtsgrundlage besitzt, so ist das

weitgehend dem Verstorbenen zu verdanken.
Trotz starker beruflicher Inanspruchnahme hat Herr Schlatter noch die nötige

Zeit gefunden zu einer erfolgreichen militärischen Laufbahn, die er mit dem Grad
eines Obersten und Kommandanten eines Artillerieregiment.es abschloß.

Nach seinem Rücktritt hat Herr Schlatter vom Ufer des Genfersees und von
seinem Sommersitz in Les Diablerets aus das forstliche Geschehen des Landes stets
mit wachem Interesse verfolgt. Das bewies er durch seine regelmäßige Teilnahme
an den Veranstaltungen des Schweizerischen Forstvereins, des Schweizerischen Ver-
bandes für Waldwirtschaft, der Lignum und des Schweizerischen Bundes für Natur-
schlitz. Mit seinen ehemaligen Berufskollegen blieb er in treuer Freundschaft ver-
bunden.

Der Verstorbene hat sich um den Schweizer Wald große Verdienste erworben.
Wir alle werden ihm dafür ein dankbares Andenken bewahren. /. /wngo
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